SATZUNG
des Landesturnverbandes Rheinischer Turnerbund e.V. (RTB)

RTB::

RHEINISCHER TURNERBUND

8 1 Gebiet, Name, Sitz, Zweck

1.

Der Rheinische Turnerbung (RTB) ist der Zu-
sammenschluss von Turn- und Sportgemein-
schaften in Nordrhein des Landes Nordrhein-
Westfalen und einigen angrenzenden Gebieten.

3.

vom 23.10.2010

Satzungen und Ordnungen der Turngaue / Turn-
verbdnde und Vereine dirfen nicht im Wider-
spruch zu der Satzung und den Ordnungen des
RTB stehen.

§ 4 Gliederung

Er ist der regional zustandige Fachverband fur 1. Das Gebiet des RTB ist in Turngaue / Turnver-
Turnen und vertritt damit den Breiten-, Freizeit- bande eingeteilt.
und Gesundheitssport sowie die vom Deutschen 2. Anderungen erfolgen durch den Hauptausschuss

Turner-Bund vertretenen Fachgebiete und Sport-
arten.

nach Anhoéren der beteiligten Turngaue / Turnver-
bénde und Vereine.

2. Der RTB hat seinen Sitz in Bergisch Gladbach § 5 Mitgliedschaft
und wird im dortigen Vereinsregister und der Nr. 9
VR 1456 gefihrt. 1. Mitglieder des RTB sind die Turngaue / Turnver-
3 Der RTB gehon s Landestmversand cem UG U0 G s de men snapnoender
Deutschen Turner-Bund e. V. und als Fachver- -
band Turnen dem Landessportbund Nordrhein- zuordnenden Mitglieder.
Westfalen e.V. an. 2. Jeder Verein kann tber den zusténdigen Turngau
gy . / Turnverband Mitglied werden, wenn Turnen im
4. Das Geschdftsjahr ist das Kalenderjahr. Sinne des § 1 dieser Satzung betrieben wird und
5. Der RTB bezweckt die Pflege und Forderung des eine Anerkennung der Gemeinnitzigkeit vorliegt.
Irl:(rjn\?igfsler;tiéilrggirx; g’; (;]t nggTﬁ]nﬁq zfg(\algl;ﬁglsgs? 3. 'Rech'te und PfIichten der Mitglieder ergeben sich
nen Vereine richten sich an ALLE unabhangig von im Einzelnen aus dieser Satzung und den Ord-
Alter, Geschlecht, Leistungsfahigkeit, sozialer nungen.
oder nationaler Zugehdrigkeit. Er bietet damit 4. Die Mitgliedschaft von Vereinen wird mit der Auf-
Mdoglichkeiten der freien Personlichkeitsentfaltung nahme in den zustandigen Turngau / Turnverband
und einer aktiven, gesunden Freizeitgestaltung. erworben, nach vorheriger Anhérung des Prasidi-
6. Der RTB griindet sich auf das Turnen von F. L. gr;tszu(r:l]es \I;g\?ve?nedrt dde;r ’?I"Eer;kzrsjmlm'?u%(\a/reri;?d-
JAHN ‘und erkennt die Satzung des Deutschen die Auf?ﬁhme sg steht dem A?ma steller die Be-
Turner-Bundes an. Er Ubt parteipolitische Neutrali- e 9
tat, religiése und weltanschauliche Toleranz. rufung an das Présidium des RTB zu.
§ 2 Gemeinniitzigkeit 5. Daruber hinaus kann der V_erbandstag einen Zu-
sammenschluss von Vereinen besonderer Art
1. Der RTB verfolgt ausschlie3lich und unmittelbar (Verband), der sich zu den Grundsatzen des
gemeinnutzige Zwecke im Sinne des Abschnittes Deutschen Turner-Bundes bekennt, als Mitglied
~Steuerbegtuinstigte Zwecke" der Abgabenordnung mit den Rechten und Pflichten eines Turn-
in ihrer jeweils giltigen Fassung. Seine Téatigkeit gaues/Turnverbandes aufnehmen. Fir einen sol-
ist nicht auf einen Gewinn gerichtet. chen Verband gelten die Bestimmungen der Sat-
2. Etwaige Gewinne dirfen nur fir die satzungsma- zung sinngemas.
RBigen Zwecke verwendet werden. 6. Die Mitgliedschaft endet mit dem Austritt des Ver-
3. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ens, seiner Aufiosung, seinem Ausschluss bzw.
. . o . . mit dem Wegfall, dem Verzicht oder der Aberken-
ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonsti- nuna der Gemeinniitziakeit
gen Zuwendungen aus Mitteln des RTB. Niemand 9 greit.
darf durch zweckfremde Verwaltungsausgaben 7. Der Austritt ist nur zum Schluss eines Kalender-
oder durch unverhéltnismaRig hohe Vergitungen jahres moglich und muss bis spatestens am 15.
beglinstigt werden. November erklart sein.
4. Die Mitglieder haben keinen Anspruch auf Anteile 8. Mitglieder, die dieser Satzung zuwiderhandeln

aus dem Vermogen des RTB.

§ 3 Rechtsgrundlagen

oder gegen die Belange des RTB grob versto3en,
kénnen vom Prasidium mit sofortiger Wirkung,
nach  Anhtéren des  zustédndigen  Turn-

1. Rechtsgrundlagen des RTB sind die Satzung und gaues/Turnverbandes und Stellungnahme des
die Ordnungen. Rechts- und Ehrenausschusses, aus dem RTB
2. Die Ordnungen sind verbindlich fir den gesamten ausgeschiossen werden. Dem, der ausgeschios-

RTB und dirfen der Satzung nicht widersprechen.

sen werden soll, ist Gelegenheit zur Rechtferti-
gung zu geben. Gegen einen solchen Beschluss
ist innerhalb von 4 Wochen nach Bekanntgabe
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Berufung mdoglich, Gber die in der nachsten Sit-
zung des Hauptausschusses zu befinden ist. Die
Einlegung von Rechtsmitteln hat keine aufschie-
bende Wirkung.

Mit dem Austritt, der Auflosung oder dem Aus-
schluss erléschen alle Rechte aus der Mitglied-
schaft. Ausscheidende oder ausgeschlossene
Mitglieder haben fur das laufende Geschéftsjahr
ihre Beitragsverpflichtungen zu erfillen.

§ 6 Beitrag und Umlagen

1.

Der Jahresbeitrag und etwaige Umlagen werden
vom Verbandstag festgesetzt.

Die Forderungen aus der Beitragsfestsetzung des
Deutschen Turner-Bundes sind in den Jahresbei-
trag des RTB zu integrieren.

Forderungen aus Beitragsfestsetzungen des
Deutschen Olympischen Sportbundes und des
Landessportbundes NRW werden entsprechend
ihrer Beschlussfassung an die Vereine weiterge-
geben.

Maf3gebend fiur die Berechnung des Beitrages
und etwaiger Umlagen sind die unter ,Turnen“
zum Jahresanfang des laufenden Geschéaftsjahres
zugeordneten und gemeldeten Mitglieder.

§ 7 Organe und Gremien

1.

2.

3.

Organe des RTB sind

1.1 der Verbandstag,

1.2 der Hauptausschuss

1.3 der Verbandsrat

1.4 das Préasidium.

Fuhrungsgremien sind die Bereichsausschiisse
2.1 Wettkampfsport

2.2 olympischer Sport

2.3 Breiten-, Freizeit- und Gesundheitssport
Weitere Gremien sind

3.1 der Rechts- und Ehrenausschuss sowie Pra-
sidialkommissionen flr

3.2 Verbandsentwicklung

3.3 Ehrungen

3.4 Frauen

3.5 Offentlichkeitsarbeit

3.6 Wirtschaft und Verwaltung
3.7 Lehre und Ausbildung.

§ 8 Verbandstag

1.

Der Verbandstag ist das oberste Organ des RTB.

Er ist Mitgliederversammlung im Sinne des Birgerli-
chen Gesetzbuches.

2.

Dem Verbandstag gehéren stimmberechtigt an

2.1 die Mitglieder des Hauptausschusses,

2.2 die Mitglieder des Rechts- und Ehrenaus-
schusses,

2.3 die je vier von den Vorstanden der Turngaue
/ Turnverbénde zu benennenden Abgeordne-
ten,

2.4 die 200 von den Turngauen/Turnverbanden
entsprechend ihrer Mitgliederzahl zu benen-
nenden Vereinsdelegierten,

2.5 die 20 vom Verbandstag der Rheinischen
Turnerjugend (RTJ) gewéhlten Abgeordne-
ten,

2.6 die Ehrenprasidenten/innen des RTB,
2.7 die Ehrenmitglieder des RTB.

3. Jede/r der unter 2.1 - 2.7 Genannten hat eine

Stimme.

. Alle zwei Jahre findet ein Verbandstag statt, der in

der Regel im zweiten Halbjahr durchgefiihrt wird,
jedoch kann der Hauptausschuss einen anderen
Termin beschliel3en.

Die Einladungen zum Verbandstag sind spéates-
tens acht Wochen vorher, die Tagesordnung und
die vorliegenden Antrége spatestens drei Wochen
vorher, in der Rheinischen Turnzeitung bekannt
zu geben. Antrdge missen spéatestens sechs
Wohen vor dem Verbandstag bei der RTB-
Verwaltung eingereicht sein, wenn sie in die Ta-
gesordnung aufgenommen werden sollen.

. Zu den Aufgaben des Verbandstages gehoren

u.a.

5.1 die Richtlinien fir die Arbeit des RTB festzu-
legen,

5.2 die Berichte des Prasidiums und der Rech-
nungsprufer entgegenzunehmen,

5.3 das Prasidium zu entlasten,

5.4 die Mitglieder des Prasidiums, ausgenom-
men der/die Vertreter/in der Rheinischen
Turnerjugend und den/die Geschéftsfih-
rer/in, sowie die Mitglieder des Rechts- und
Ehrenausschusses nach den Bestimmungen
der Geschéaftsordnung fur den Verbandstag
zu wahlen und fiur die nachste Kassenpri-
fung die Turngaue / Turnverbande zu be-
stimmen,

5.5 Ehrenprasidenten/innen zu ernennen,
5.6 Ehrenmitglieder zu ernennen,

5.7 den Jahresbeitrag und etwaige Umlagen
festzusetzen,

5.8 Satzungsanderungen zu beschlielRen,

5.9 Uber Antrage zu befinden.

6. Der/die Prasident/in oder ein/e Vizeprasident/in

des RTB leitet den Verbandstag nach der Ge-
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schaftsordnung. Uber den Verlauf des Verbands-
tages ist eine Niederschrift anzufertigen, die von
dem/der Versammlungsleiter/in und von ei-
nem/einer Schriftfiihrer/in zu unterzeichnen ist.

Gefasste Beschliisse sind wortlich aufzunehmen.

7. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann das
Prasidium einen auf3erordentlichen Verbandstag
einberufen. Es muss dies tun, wenn es von einem
Zehntel der beim Verbandstag Stimmberechtigten
schriftlich beantragt wird.

8. Zu einem aul3erordentlichen Verbandstag ist spa-
testens vier Wochen vorher schriftlich unter An-
gabe der Tagesordnung einzuladen.

§ 9 Hauptausschuss

1. Der Hauptausschuss ist nach dem Verbandstag
das fuhrende Organ des RTB.

2. Den Hauptausschuss bilden
2.1 die Mitglieder des Préasidiums,

2.2 die Vorsitzenden der Turngaue / Turnver-
bande oder deren Vertreter/innen,

2.3 die Vorsitzenden der Technischen Komitees,
der Fachausschisse und Ausschiisse oder
deren gewdhlte Vertreter/innen gemafR der
Ordnung fur die fachliche Arbeit,

2.4 der/die weitere Vorsitzende der RTJ, der/die
RTJ-Vertreter/in im Bereichsausschuss
Wettkampfsport  sowie  der/die  RTJ-
Vertreter/in im Bereichsausschuss Breiten-,
Freizeit- und Gesundheitssport fir Kinder
und Jugendliche,

2.5 die Ehrenprasidenten/innen des RTB (mit be-
ratender Stimme)

3. Jedes Mitglied des Hauptausschusses (ausge-
nommen 2.5) hat eine Stimme.

4. Der Hauptausschuss tritt in der Regel einmal jahr-
lich im zweiten Halbjahr zusammen.

5. Die Sitzungen des Hauptausschusses werden von
dem/der Prasidenten/in oder einem/einer Vizepra-
sident/ in nach der Ordnung fur die Verwaltung,
Tagungen und Sitzungen einberufen und geleitet.

6. Wesentliche Aufgaben des Hauptausschusses
sind u.a.

6.1 Uber Grundsatzfragen, besonders Uber Sat-
zungen und Strukturfragen, zu beraten,

6.2 Uber Antrage zu befinden,

6.3 den Haushaltsvoranschlag fur das Folgejahr
zu beschlief3en,

6.4 Ordnungen, ausgenommen die Ordnung der
Rheinischen Turnerjugend, zu beschliel3en,

6.5 Zeitpunkt und Ort des Landesturnfestes und
des ordentlichen Verbandstages zu bestim-
men,

7.

Jede ordnungsgemal einberufene Sitzung des
Hauptausschusses ist ohne Ricksicht auf die
Zahl der Erschienenen beschlussfahig.

Beschliisse des Hauptausschusses werden mit
der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann das

Prasidium eine auBerordentliche Hauptaus-
schuss-Sitzung einberufen. Das Prasidium ist zur
Einberufung verpflichtet, wenn mindestens ein
Viertel der Mitglieder des Hauptausschusses dies
mit schriftlicher Begrindung beantragt.

§ 10 Verbandsrat

1.

Der Verbandsrat ist Fuhrungsgremium in ver-
bandspolitischen und wirtschaftlichen Angelegen-
heiten. Die Ergebnisse seiner Beratungen haben
mit Ausnahme der Entgegennahme des Vorjah-
reshaushaltes und dessen Beschlussfassung
empfehlenden Charakter.

Den Verbandsrat bilden
2.1 das Prasidium,

2.2 die Vorsitzenden der Turngaue / Turnver-
bande oder deren Vertreter/innen.

Der Verbandsrat tritt einmal jahrlich im ersten
Halbjahr zusammen.

Bei Vorliegen von wichtigen Griinden kann das
Prasidium auferordentliche Verbandsrat- Sitzun-
gen einberufen. Das Prasidium ist zur Einberu-
fung verpflichtet, wenn mindestens ein Viertel der
Mitglieder des Verbandsrates dies mit schriftlicher
Begriindung beantragt.

8§ 11 Prasidium

1.

2.

Das Prasidium fihrt die Geschafte des RTB mit
Hilfe der hauptamtlichen Mitarbeiter/innen des
RTB.

Das Prasidium besteht aus

2.1 dem/der Prasidenten/in

2.2 dem/der Vizepréasidenten/in Gesellschaftspo-
litik

2.3 dem/der Vizeprasidenten/in Finanzen

2.4 dem/der Vizeprasidenten/in Wettkampfsport

2.5 dem/der Vizeprasidenten/in  olympischer
Sport

2.6 dem/der Vizeprasident/in Breiten-, Freizeit-
und Gesundheitssport

2.7 dem/der Vizeprasident/in Lehre und Ausbil-
dung

2.8 dem oder der Vorsitzenden der RTJ

2.9 dem/der Geschéftsfihrer/in (mit beratender
Stimme).
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3. Hauptberuflich in der Verwaltung des RTB be-
schaftigte Personen dirfen keines der unter 2.1 -
2.8 aufgefiihrten Amter (ibernehmen.

4. Die Prasidiumsmitglieder werden fir 4 Jahre ge-
wahlt und fihren ihr Amt bis zur Neuwahl fort. Im
Falle des vorzeitigen Ausscheidens eines Préasidi-
umsmitgliedes kann das Présidium eine/n Vertre-
ter/in bis zum né&chstfolgenden Verbandstag be-
stellen, auf dem dann fiir die Zeit bis zur ndchsten
turnusmafigen Wahl dieses Prasidiumsamt durch
Wahl neu besetzt wird.

5. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der/die
Prasident/in und die sechs Vizeprasidenten/innen.
Zur rechtswirksamen Vertretung des RTB geniigt
das Zusammenwirken und die gemeinsame
Zeichnung von zwei vorstehend genannten Prasi-
diumsmitgliedern.

6. Zu den Aufgaben des Prasidiums gehoren

6.1 die Beschlisse des Verbandstages und des
Hauptausschusses durchzufihren,

6.2 das Vermégen des RTB zu verwalten,

6.3 den Verbandstag und die Sitzungen des
Hauptausschusses und des Verbandsrates
vorzubereiten und einzuladen,

6.4 den Verbandstag, den Hauptausschuss und
den Verbandsrat Uber alle wesentlichen Vor-
gange und MalRnhahmen zu unterrichten.

6.5 den/die Geschéftsfuhrer/in nach Anhéren ei-
nes vom Hauptausschuss eingesetzten Aus-
wahlgremiums zu bestellen,

6.6 die Mitglieder der Préasidialkommissionen zu
berufen (die Bereichsausschiisse und
Turngaue / Turnverbé&nde haben Vorschlags-
recht.)

6.7 die Mitglieder der Bereichsausschisse sowie
der Technischen Komitees und Fachaus-
schiisse, soweit diese nicht zu wahlen sind,
Zu berufen.

Die jeweiligen Vorsitzenden haben Vor-
schlagsrecht.

7. Fur Sonderaufgaben kann das Prasidium Aus-
schisse bilden.

§ 12 Bereichsausschuss Olympischer Sport

1. Im Bereichsausschuss Olympischer Sport erfolgt
die Entwicklung und Betreuung der olympischen
Sportarten des DTB ganzheitlich in ihren Auspra-
gungen als Spitzen-, Leistungs- und Breitensport.

Fir die verantwortliche Wahrnehmung dieser Auf-
gaben wird der Bereichsausschuss Olympischer
Sport unter dem Vorsitz der Vizeprasidentin/des
Vizeprasidenten Olympischer Sport gebildet.

2. Naheres regelt die Ordnung fir die fachliche Ar-
beit.

§ 13 Bereichsausschuss Wettkampfsport

1. Im Bereichsausschuss Wettkampfsport erfolgt die
Entwicklung und Betreuung der nichtolympischen
Sportarten und Fachgebiete des DTB ganzheitlich
in ihren Auspradgungen als Spitzen-, Leistungs-
und Breitensport.

Fur die verantwortliche Wahrnehmung dieser Auf-
gaben wird der Bereichsausschuss Wettkampf-
sport unter dem Vorsitz der Vizeprasidentin/des
Vizeprasidenten Wettkampfsport gebildet.

2. Naheres regelt die Ordnung fir die fachliche Ar-
beit.

8§ 14 Bereichsausschuss Breiten-, Freizeit- und
Gesundheitssport

1. Fur die spezielle Aufgabe der Betreuung des All-
gemeinen Turnens wird der Bereichsausschuss
Breiten-, Freizeit- und Gesundheitssport unter der
Fuhrung der Vizeprasidentin/des Vizeprasidenten
Breiten-, Freizeit- und Gesundheitssport gebildet.

2. Naheres regelt die Ordnung fur die fachliche Ar-
beit.

8§ 15 Rechts- und Ehrenausschuss

1. Der Rechts- und Ehrenausschuss ist ein selb-
standiger und unabhéngiger Ausschuss zur Ent-
scheidung von Rechts- und Ehrenfragen.

2. Aufgabe des Rechts- und Ehrenausschusses ist
es, auf Antrag

2.1 dariber zu entscheiden, ob Beschlusse,
MalRnahmen und Amtsfiihrungen der Organe
und Fuhrungsgremien der Satzung und den
Ordnungen entsprechen,

2.2 Meinungsverschiedenheiten und Streitfélle
zu schlichten,

2.3 Ehrenverfahren durchzufihren.

Néaheres regelt die Ordnung fur den Rechts- und
Ehrenausschuss.

§ 16 Prasidialkommission Verbandsentwicklung

Die Prasidialkommission Verbandsentwicklung hat
die Aufgaben den/die Prasidenten/in bei seinen/ihren
Aufgaben zu unterstitzen.

1. Der Prasidialkommission Verbandsentwicklung
gehdren an

1.1 der/die Prasident/in,

1.2 bis zu sechs weitere Personlichkeiten, die
vom Prasidium berufen werden.

§ 17 Prasidialkommission Ehrungen

Fur Ehrungen wird eine Préasidialkommission mit bis
zu 2 Personen eingesetzt, die vom Prasidium berufen
werden.

1. Der Préasidialkommission Ehrungen gehéren an
1.1 der/die Prasident/in,
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1.2 bis zu zwei weitere Personlichkeiten, die vom
Prasidium berufen werden.

Naheres regelt die Ehrungsordnung.
§ 18 Prasidialkommission Frauen

1. Zur Wahrnehmung frauenspezifischer Interessen
wird eine Prasidialkommission Frauen gebildet,
die dem Bereich Gesellschaftspolitik zugeordnet
ist.

Zu ihren Aufgaben gehéren insbesondere die Ini-
tierung und Umsetzung von MaRRnahmen zur
Gleichstellung von Frauen und Mannern, auch bei
Beteiligung an Fiihrungsaufgaben.

2. Der Prasidialkommission Frauen gehéren an
2.1 die Beauftragte fur Frauen als Leiterin,

2.2 bis zu 6 weitere vom Prasidium zu berufende
weibliche Mitglieder.

3. Die Beauftragte fur Frauen wird jeweils vor dem
Verbandstag von den entsprechenden Zustandi-
gen der Turngaue / Turnverbande dem Prasidium
zur Berufung fur die Dauer von 4 Jahren vorge-
schlagen.

Néaheres regelt die Frauenordnung.
8§ 19 Prasidialkommission Offentlichkeitsarbeit

1. Die Préasidialkommission Offentlichkeitsarbeit hat
die Aufgaben den/die Vizeprasidenten/in Gesell-
schaftspolitik bei den satzungsgemafRen Aufga-
ben zu unterstitzen.

2. Der Prasidialkommission Offentlichkeitsarbeit
gehdren an

2.1 der/die Vizeprasident/in Gesellschaftspolitik,

2.2 der/die Beauftragte fir Offentlichkeitsarbeit
der RTJ,

2.3 der/die hauptamtliche Referent/in fiir Offent-
lichkeitsarbeit mit beratender Stimme,

2.4 bis zu vier weitere Personlichkeiten, die vom
Prasidium berufen werden.

3. Die Prasidialkommission Offentlichkeitsarbeit tritt
mindestens alle zwei Jahre mit den entsprechen-
den Vertretern der Turngaue / Turnverbande
und/oder der TK's/Fachgebiete zusammen.

8§ 20 Prasidialkommission Wirtschaft
und Verwaltung

1. Die Prasidialkommission Wirtschaft und Verwal-
tung hat die Aufgaben

1.1 den/die Vizepréasidenten/in Finanzen bei
den satzungsgeméafen Aufgaben zu unter-
stutzen,

1.2 die Finanzvorlagen fir die Organe zu bera-
ten,

1.3 MalBnahmen zur Erhaltung der verbandsei-
genen Baulichkeiten zu treffen.

2. Der Prasidialkommission Wirtschaft und Verwal-
tung gehdren an

2.1 der/die Vizepréasident/in Finanzen,
2.2 der/die Beauftragte fur Finanzen der RTJ,
2.3 der/die Geschaftsfihrer/in,

2.4 bis zu 4 weitere wirtschaftserfahrene Per-
sonlichkeiten, die vom Prasidium berufen
werden.

Néheres regelt die Ordnung fir Wirtschaft und Ver-
waltung.

§ 21 Prasidialkommission Lehre und Ausbildung

1. Die Prasidialkommission Lehre und Ausbildung
berét und entscheidet in allen Fragen des Lehr-
und Ausbildungswesens, soweit nicht die Zustan-
digkeit anderer Organe gegeben ist.

2. Der Prasidialkommission Lehre und Ausbildung
gehdren an

2.1 der/die Vizeprasident/in Lehre und Ausbil-
dung,

2.2 der/die Beauftragte fur Lehrarbeit der RTJ,

2.3 der/die hauptamtliche Referent/in fur Lehre
und Ausbildung mit beratender Stimme,

2.4 bis zu vier weitere Personlichkeiten, die vom
Prasidium berufen werden.

Naheres regelt die Ordnung fur Lehre und Ausbil-
dung.

§ 22 Rechnungsprufer

1. Die Rechnungspriifung erfolgt durch die zustandi-
gen Kassenwarte/innen der vom Verbandstag be-
stimmten Turngaue / Turnverbénde.

In begrindeten Ausnahmefallen soll ein sachkun-
diger Ersatz durch den Turngau / Turnverband
bestimmt werden.

2. Die Rechnungsprifer/innen sind berechtigt und
verpflichtet, die Wirtschafts- und Kassenfiihrung
zu Uberwachen und darliiber dem Verbandstag zu
berichten.

3. Die Rechnungsprifer/innen durfen nicht dem
Hauptausschuss angehéren.

§ 23 Rheinische Turnerjugend

1. Die Rheinische Turnerjugend (RTJ) ist die Ge-
meinschaft aller Jugendlichen im RTB.

2. Die Rheinische Turnerjugend gibt sich eine Ord-
nung im Rahmen dieser Satzung. Sie fihrt sich
selbst und verwaltet die ihr zuflieRenden Mittel.

§ 24 Ordnungen

1. Zur Durchfuihrung seiner Aufgaben hat der RTB
Ordnungen, die vom Hauptausschuss zu be-
schlielen und zu andern sind, ausgenommen die
Ordnung der RTJ.
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Zu den Ordnungen des RTB gehéren
2.1 die Geschaftsordnung fir den Verbandstag

2.2 die Ordnung fir die Gremienverwaltung,
Tagungen und Sitzungen

2.3 die Gebuhrenordnung

2.4 die Ausbildungsordnung

2.5 die Ehrungsordnung

2.6 die Ordnung fur die fachliche Arbeit

2.7 die Ordnung fur den Rechts- und Ehren-
ausschuss

2.8 die Frauenordnung

2.9 die Ordnung fiir Wirtschaft und Verwaltung
2.10 die Ordnung fiir Lehre und Ausbildung
2.11 die Ordnung der RTJ.

§ 25 Satzungsanderung

1.

Eine Anderung dieser Satzung kann nur auf ei-
nem Verbandstag beschlossen werden. Antrage
hierzu muissen in vollem Wortlaut auf der Tages-
ordnung stehen.

Eine Satzungsanderung kann nur mit 2/3 Mehrheit
der abgegebenen Stimmen erfolgen.

§ 26 Aufldsung des Rheinischen Turnerbundes

1.

Die Auflésung des RTB kann nur ein zu diesem
Zweck einberufener Verbandstag mit einer Mehr-
heit von mindestens % der zum Zeitpunkt der Ab-
stimmung anwesenden Stimmberechtigten be-
schlieRen.

Dieser Verbandstag wahlt auch die Liquidatoren.

Das nach Aufldsen des RTB und nach Abschluss
der Liquidation verbleibende Vermogen féllt an
den Landessportbund NW, der es ausschlie3lich
und unmittelbar fir jugendférdernde Zwecke zu
verwenden hat.

Diese Satzung wurde mit sofortiger Wirkung be-
schlossen auf dem Verbandstag des Rheinischen
Turnerbundes am 23. Oktober 2010 in Solingen.

Seite 6 von 6



	§ 1 Gebiet, Name, Sitz, Zweck
	Gesundheitssport
	§ 18 Präsidialkommission Frauen
	§ 22 Rechnungsprüfer

